
Luftfahrtrecht (Nr. 1)

Was bedeutet die Abkürzung ICAO? (Nr. 1) (II: dem
Verständnis dienlich)

 R International Civil Aviation Organisation. Internationale
Zivilluftfahrt Organisation.

Luftfahrtrecht (Nr. 2)

Was ist die ICAO? (Nr. 2) (II: dem Verständnis
dienlich)

 R Eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz
in Montreal, die Standards für den zivilen Luftverkehr
eingeführt hat.

Luftfahrtrecht (Nr. 3)

Was sind unter anderem die Aufgaben der ICAO?
(Nr. 3) (II: dem Verständnis dienlich)

 R Weltweite Standardisierung und Sicherheit des
Flugverkehrs. Sicherstellung von Infrastrukturen.
Erarbeitung von Empfehlungen und Richtlinien z.B. für
die Ausbildung und Karten (ICAO-Karte). Zuteilung der
sog. ICAO-Codes für Flughäfen und Flugzeugtypen.

Luftfahrtrecht (Nr. 4)

Was ist die JAA? (Nr. 4) (II: dem Verständnis
dienlich)

 R Joint Aviation Authorities. Zusammenschluss der zivilen
Luftfahrtbehörden von 42 europäischen Ländern (u.a.
Österreich).

Luftfahrtrecht (Nr. 5)

Was ist unter anderem die Aufgabe der JAA? (Nr.
5) (II: dem Verständnis dienlich)

 R Die Herausgabe der JAR (Joint Aviation Requirements).

Luftfahrtrecht (Nr. 6)

Was versteht man unter JAR? (Nr. 6) (II: dem
Verständnis dienlich)

 R Es ist ein umfangreiches Werk zur Regelung der Luftfahrt,
welches von den nationalen Luftfahrtbehörden in
nationales Recht umzusetzen und zu überwachen ist.

Luftfahrtrecht (Nr. 7)

Welche Bereiche werden von den JAR geregelt?
(Nr. 7) (II: dem Verständnis dienlich)

 R Betriebsvorschriften für den gewerblichen und
nichtgewerblichen Verkehr mit Luftfahrzeugen
(JAR-OPS1); Vorschriften für die Zulassung und
Lizenzierung von Luftfahrtpersonal (JAR-FCL1, JAR-FCL3
und FCL 2).

Luftfahrtrecht (Nr. 8)

Wie heißt die Luftfahrtbehörde der Europäischen
Union? (Nr. 8) (II: dem Verständnis dienlich)

 R EASA (European Aviation Safety Agency) - Europäische
Agentur für Flugsicherheit (mit Sitz in Köln)

Luftfahrtrecht (Nr. 9)

Was sind unter anderem die Aufgaben der EASA?
(Nr. 9) (II: dem Verständnis dienlich)

 R Vorbereitung von Gesetzesvorschlägen, sowie technische
Durchführung von Inspektionen, Ausbildungs- und
Standardisierungs- Programmen für eine einheitliche
Umsetzung der europäischen Sicherheitsvorschriften in
den Mitgliedstaaten - Musterzulassung
luftfahrttechnischer Produkte (Flugzeuge, Triebwerke,
Ausrüstungsteile). Genehmigung (und Aufsicht) von
Entwicklungsbetrieben weltweit, sowie von Herstellungs-
und Instandhaltungsbetrieben im EU-Ausland.

Luftfahrtrecht (Nr. 10)

Wie heißen die, von der EASA herausgegebenen, 
Zulassungsbestimmungen für Segelflugzeuge?
(Nr. 10) (III: nützlich zu wissen)

 R CS-22 Segelflugzeuge und Motorsegler

Luftfahrtrecht (Nr. 11)

Was ist die Eurocontrol? (Nr. 11) (III: nützlich zu
wissen)

 R Die "European Organisation for the Safety of Air
Navigation", kurz Eurocontrol, ist eine europäische
Organisation mit Sitz in Brüssel, der die Wahrnehmung
der Flugsicherungsaufgaben im „Oberen Luftraum“
übertragen wurde.

Luftfahrtrecht (Nr. 12)

Nach welchen Luftverkehrsregeln ist ein Flug im
Ausland durchzuführen? (Nr. 12) (II: dem
Verständnis dienlich)

 R Nach den Luftverkehrsregeln des Staates, über dessen
Gebiet geflogen wird.



Luftfahrtrecht (Nr. 13)

Wo sind die für den Segelflug in Österreich
geltenden Luftfahrt-Rechtsvorschriften
veröffentlicht? (Nr. 13) (I: unbedingt notwendig)

 R ... in Gesetzen wie z.B.: Luftfahrtgesetz (LFG),
Funkerzeugnisgesetz (FZG1998), Austrocontrolgesetz
(ACG),…; in den entsprechenden Verordnungen:
Zivilluftfahrt-Personalverordnung 2006 (ZLPV 2006),
Zivilflugplatz-Betriebsordnung (ZFBO),
Zivilflugplatz-Verordnung (ZFV), Zivilluftfahrzeug- und
Luftfahrtgerät-Verordnung (ZLLV 2010),
Grenzüberflugsverordnung (F-GÜV), Aeroclubverordnung
(ÖAeCVO), Zivilluftfahrt-Such-und
Rettungsdienstverordnung (ZSRV),
Zivilluftfahrzeug-Lärmzulässigkeitsverordnung (ZLZV
2005) ....; in den ÖNfL beinhalteten
Durchführungserlässen zu den Luftverkehrsregeln (LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 14)

Wo kannst Du Dich über luftfahrtrechtliche
Probleme informieren? (Nr. 14) (I: unbedingt
notwendig)

 R Bundesgesetzblätter, AIP (Aeronautical Information
Publication), AIC (Aeronautical Information Circular),
NOTAM'S (notice to airmen), ÖNfL (Österreichsiches
Nachrichtenblatt für Luftfahrer), AIS (Aeronautical
Information Service) auf Flughäfen. aktuelle
Informationen siehe auch: www.ris.bka.gv.at;
www.luftfahrtrecht.at

Luftfahrtrecht (Nr. 15)

Wo ist die oberste Zivilluftfahrtbehörde (OZB) in
Österreich angesiedelt? (Nr. 15) (II: dem
Verständnis dienlich)

 R In jenem Bundesministerium, dem das Verkehrsressort
zugeordnet ist (z.Z. BMVIT Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technik).

Luftfahrtrecht (Nr. 16)

Welche Institutionen üben in Österreich
behördliche Agenden im Bereich der Zivilluftfahrt
aus? (Nr. 16) (II: dem Verständnis dienlich)

 R BMVIT, Austro Control GesmbH, Österreichischer
Aero-Club (ÖAeC / Sektion FAA),
Bezirkshauptmannschaften, Landeshauptleute

Luftfahrtrecht (Nr. 17)

Welche Behörde ist für die Ausstellung von
Flugschülerausweisen und Segelfliegerscheinen
zuständig? (Nr. 17) (I: unbedingt notwendig)

 R ÖAeC (Sektion FAA) (Flugsport-Allgemeine
Luftfahrt-Administration)

Luftfahrtrecht (Nr. 18)

Welche Organe sind für die Aufrechterhaltung von
Segelfliegerscheinen und deren Erweiterungen
zuständig? (Nr. 18) (I: unbedingt notwendig)

 R ÖAeC (Sektion FAA) (Flugsport-Allgemeine
Luftfahrt-Administration), verantwortlicher
Geschäftsführer einer Zivilluftfahrerschule für
Segelflieger (Ausbildungsleiter) oder dessen
Stellvertreter.

Luftfahrtrecht (Nr. 19)

Wo sind die Rechtsvorschriften für das
Zivilluftfahrtpersonal zu finden? (Nr. 19) (II: dem
Verständnis dienlich)

 R ZLPV 2006

Luftfahrtrecht (Nr. 20)

Welche Dokumente gehören zu den Bordpapieren
eines Luftfahrzeuges? (Nr. 20) (II: dem
Verständnis dienlich)

 R Eintragungsschein, Lufttüchtigkeitszeugnis, 
Verwendungsbescheinigung (ARC - Airworthiness Review
Certificate), Nachprüfungsbescheinigung,
Haftpflichtversicherungspolizze, Bordbuch, Bewilligung
der Luftfahrzeug-Funkstelle, Motorsegler:
Lärmzulässigkeitsbescheinigung.

Luftfahrtrecht (Nr. 21)

Welche amtlichen Dokumente sind im Flug
mitzuführen? (Nr. 21) (I: unbedingt notwendig)

 R Bordpapiere des Luftfahrzeuges, entsprechende
Flugdokumente des Piloten.

Luftfahrtrecht (Nr. 22)

Wer darf die Richtigkeit von
Flugbucheintragungen bestätigen? (Nr. 22) (I:
unbedingt notwendig)

 R Der Pilot selbst hat mit seiner Unterschrift die Richtigkeit
der Flugbucheintragung zu bestätigen.

Luftfahrtrecht (Nr. 23)

Muss der verantwortliche Pilot (PIC) durch seine
eigene Unterschrift die Richtigkeit jeder
Eintragung im Flugbuch bestätigen? (Nr. 23) (I:
unbedingt notwendig)

 R Ja

Luftfahrtrecht (Nr. 24)

Wie werden Schulungs- und Überprüfungsflüge
bestätigt? (Nr. 24) (I: unbedingt notwendig)

 R Durch die Bestätigung der Flugschule bzw. des
Fluglehrers im Flugbuch.



Luftfahrtrecht (Nr. 26)

Muss ein Segelflieger ein Flugbuch führen? (Nr.
26) (I: unbedingt notwendig)

 R Ja, alle Flüge müssen eingetragen und bestätigt werden.

Luftfahrtrecht (Nr. 27)

Wer ist für die Führung des Bordbuches eines
Segelflugzeuges verantwortlich? (Nr. 27) (I:
unbedingt notwendig)

 R Jeweiliger Pilot

Luftfahrtrecht (Nr. 28)

Nach welcher Zeit werden Start- und Landezeit
eingetragen? (Nr. 28) (I: unbedingt notwendig)

 R UTC (Universal Time Coordinated - Koordinierte Weltzeit)

Luftfahrtrecht (Nr. 29)

Welche Arten von Zivilflugplätzen gibt es? (Nr. 29)
(III: nützlich zu wissen)

 R Öffentliche Flugplätze (Betriebspflicht), Privatflugplätze

Luftfahrtrecht (Nr. 30)

An welche Bedingungen ist Segelflugbetrieb
gebunden? (Nr. 30) (I: unbedingt notwendig)

 R Flugplatzspezifische Auflagen. Anwesenheit eines
verantwortlichen Betriebsleiters/Einsatzleiters.
Sichtflugbedingungen.

Luftfahrtrecht (Nr. 31)

Wie sind Bodenfahrzeuge (Kfz), die auf einem
Flugplatz vorübergehend zum Einsatz kommen, zu
kennzeichnen? (Nr. 31) (I: unbedingt notwendig)

 R Eine mindestens 1 x 1 m große gelbe Flagge muss
mitgeführt werden.

Luftfahrtrecht (Nr. 32)

Ist die Außenlandung eines Segelflugzeuges an
eine Bewilligung gebunden? (Nr. 32) (II: dem
Verständnis dienlich)

 R Nein.

Luftfahrtrecht (Nr. 34)

Was sind Luftraumbeschränkungsgebiete? (Nr.
34) (I: unbedingt notwendig)

 R Lufträume, deren Benützung klaren Beschränkungen
unterliegt.

Luftfahrtrecht (Nr. 35)

Welche Luftraumbeschränkungsgebiete gibt es?
(Nr. 35) (II: dem Verständnis dienlich)

 R Luftsperrgebiete, Flugbeschränkungsgebiete,
Gefahrengebiete (§ 4 LFG)

Luftfahrtrecht (Nr. 36)

Was ist ein Luftsperrgebiet? (Nr. 36) (I: unbedingt
notwendig)

 R Ein Luftraum, in dem der Ein-, Aus- und Durchflug oder
Betrieb von Luftfahrzeugen verboten ist. (Permanente
Luftsperrgebiete kommen derzeit in Österreich nicht zur
Anwendung.)

Luftfahrtrecht (Nr. 37)

Was ist ein Flugbeschränkungsgebiet? (Nr. 37) (I:
unbedingt notwendig)

 R Ein Luftraum, in dem der Ein-, Aus- und Durchflug oder
Betrieb von Luftfahrzeugen nur mit bestimmten
Einschränkungen zulässig ist.

Luftfahrtrecht (Nr. 38)

Was ist ein Gefahrengebiet? (Nr. 38) (I: unbedingt
notwendig)

 R Ein Luftraum, in dem der Ein-, Aus- und Durchflug oder
Betrieb von Luftfahrzeugen mit Gefahren verbunden ist.



Luftfahrtrecht (Nr. 39)

In welche Klassen werden Lufträume international
eingeteilt? (Nr. 39) (I: unbedingt notwendig)

 R A bis G

Luftfahrtrecht (Nr. 40)

Welche Luftraumklassen kommen derzeit in
Österreich zur Anwendung? (Nr. 40) (I: unbedingt
notwendig)

 R C, D, E, G

Luftfahrtrecht (Nr. 41)

Was ist ein kontrollierter Luftraum in Österreich?
(Nr. 41) (I: unbedingt notwendig)

 R Ein allseits umgrenzter Luftraum, der von der Austro
Control GesmbH überwacht wird (§ 3 LFG).

Luftfahrtrecht (Nr. 42)

Wo sind Angaben über den Bereich kontrollierter
Lufträume zu finden? (Nr. 42) (I: unbedingt
notwendig)

 R ÖNfL, ICAO-Karte (Luftfahrt-Karte), AIP

Luftfahrtrecht (Nr. 43)

Welche kontrollierten Lufträume gibt es? (Nr. 43)
(I: unbedingt notwendig)

 R Kontrollzonen (CTR), Kontrollbezirke (SRA, TMA und
CTA), Ausnahmebereiche (MTMA, MCTR, MATZ)

Luftfahrtrecht (Nr. 44)

Was bedeutet CTR? (Nr. 44) (I: unbedingt
notwendig)

 R Control Zone, Kontrollzone rund um Flughäfen,
Untergrenze beginnt am Boden. Schützt den
Flughafenverkehr.

Luftfahrtrecht (Nr. 45)

Was bedeutet TMA? (Nr. 45) (I: unbedingt
notwendig)

 R Terminal Area, Nahverkehrskontrollbezirk rund um
Kontrollzonen

Luftfahrtrecht (Nr. 46)

Was bedeutet SRA? (Nr. 46) (I: unbedingt
notwendig)

 R Special Rules Area, Teilbereich einer TMA

Luftfahrtrecht (Nr. 47)

Was bedeutet CTA? (Nr. 47) (I: unbedingt
notwendig)

 R Control Area, Kontrollbezirk

Luftfahrtrecht (Nr. 48)

Was bedeutet MCTR? (Nr. 48) (I: unbedingt
notwendig)

 R Military CTR

Luftfahrtrecht (Nr. 49)

Was bedeutet MTMA? (Nr. 49) (I: unbedingt
notwendig)

 R Military TMA

Luftfahrtrecht (Nr. 50)

Was bedeutet MATZ? (Nr. 50) (I: unbedingt
notwendig)

 R Military Aerodrome Traffic Zone - Militärische
Flugplatzverkehrszone, rund um Militärflugplätze.



Luftfahrtrecht (Nr. 51)

Was ist eine TMZ? (Nr. 51) (I: unbedingt
notwendig)

 R Transponder Mandatory Zone, Einflug nur mit
Transponder ausgerüsteten Luftfahrzeugen möglich.

Luftfahrtrecht (Nr. 52)

Welche Luftraumklassen sind in Österreich
kontrollierte Lufträume? (Nr. 52) (I: unbedingt
notwendig)

 R C, D, E

Luftfahrtrecht (Nr. 53)

In welcher Luftraumklasse ist prinzipiell kein
Sichtflug erlaubt? (Nr. 53) (III: nützlich zu wissen)

 R A

Luftfahrtrecht (Nr. 54)

In welche Luftraumklassen ist der Einflug für
Sichtflieger nur mit bestehender
Sprechfunkverbindung und erfolgter Freigabe
zulässig? (Nr. 54) (I: unbedingt notwendig)

 R B, C, D

Luftfahrtrecht (Nr. 55)

Wie lauten die
Mindestsichtflugwetterbedingungen in
Lufträumen der Klasse C, D, E ? (Nr. 55) (I:
unbedingt notwendig)

 R Horizontaler Abstand von Wolken: 1500m, vertikaler
Abstand von Wolken: 300m; Flugsicht in oder über 10
000ft (3050m MSL): 8km, Flugsicht unter 10 000ft (3050m
MSL): 5km

Luftfahrtrecht (Nr. 56)

Wie lauten die
Mindestsichtflugwetterbedingungen in
Lufträumen der Klasse G? (Nr. 56) (I: unbedingt
notwendig)

 R Horizontaler Abstand von Wolken: 1500m, vertikaler
Abstand von Wolken: 300m; Flugsicht in oder über 10
000ft (3050m MSL): 8km, Flugsicht unter 10 000ft (3050m
MSL): 5km, oder in oder unter 900m MSL oder 300m GND:
frei von Wolken, Flugsicht 1500m, Erdsicht

Luftfahrtrecht (Nr. 57)

Welche Lufträume gehören in Österreich der
Klasse G an? (Nr. 57) (II: dem Verständnis
dienlich)

 R Gesamter Luftraum unterhalb der TMA´s und CTA´s.
MCTR´s.

Luftfahrtrecht (Nr. 58)

Welche Lufträume gehören in Österreich der
Klasse C an? (Nr. 58) (II: dem Verständnis
dienlich)

 R Gesamter Luftraum ab FL195; Gebiete mit
Sonderregelungen (SRA´s) um Flughäfen.

Luftfahrtrecht (Nr. 59)

Sind Segelflüge kontrollierte Flüge? (Nr. 59) (I:
unbedingt notwendig)

 R Nein ( § 51 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 60)

Unter welchen Bedingungen darf ein
Segelflugzeug in Betrieb genommen werden? (Nr.
60) (I: unbedingt notwendig)

 R Bei technisch einwandfreiem Zustand, lufttüchtig
(Wartungsintervalle, Vorflugkontrolle),
Staatszugehörigkeit, haftpflichtversichert. Wenn der Pilot
die notwendigen Berechtigungen besitzt und weder
körperlich noch geistig beeinträchtigt ist (LVR).

Luftfahrtrecht (Nr. 61)

Welche Behörde ist zuständig für die Eintragung
von Segelflugzeugen in das österreichische
Luftfahrzeugregister? (Nr. 61) (II: dem Verständnis
dienlich)

 R ÖAeC, Sektion FAA

Luftfahrtrecht (Nr. 62)

Was bedeutet CAMO? (Nr. 62) (I: unbedingt
notwendig)

 R Continuing Airworthiness Management Organisation. Es
ist eine Einrichtung, die für die Aufrechterhaltung der
Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen sorgt. Sie wurde von
der EASA definiert.



Luftfahrtrecht (Nr. 63)

Welche Organisation überprüft die Lufttüchtigkeit
in Österreich zugelassener Segelflugzeuge? (Nr.
63) (I: unbedingt notwendig)

 R Eine CAMO bzw. deren beauftragte Prüfer.

Luftfahrtrecht (Nr. 64)

Wer überprüft in Deutschland zugelassene
Segelflugzeuge, die in Österreich betrieben
werden? (Nr. 64) (II: dem Verständnis dienlich)

 R Eine CAMO bzw. deren beauftragte Prüfer.

Luftfahrtrecht (Nr. 65)

Wie lange gilt eine Überprüfung der
Lufttüchtigkeit eines Segelflugzeuges
(Nachprüfung)? (Nr. 65) (I: unbedingt notwendig)

 R Zwei Jahre, bei Zulassung für Schulung und/oder
Kunstflug ein Jahr.

Luftfahrtrecht (Nr. 66)

Wie wird die Lufttüchtigkeit eines
Segelflugzeuges verlängert? (Nr. 66) (I: unbedingt
notwendig)

 R Durch eine Nachprüfung (Airworthiness Review)
durchgeführt durch eine CAMO bzw. deren beauftragte
Prüfer.

Luftfahrtrecht (Nr. 67)

Wer darf die vorgeschriebenen Wartungen an
Segelflugzeugen durchführen? (Nr. 67) (I:
unbedingt notwendig)

 R Vom Hersteller eingewiesene Personen,
Wartungsbetriebe, Instandhaltungshilfsbetriebe, siehe §
47 ZLLV

Luftfahrtrecht (Nr. 68)

Wer darf Reparaturen an Segelflugzeugen
durchführen? (Nr. 68) (I: unbedingt notwendig)

 R Nach Herstellerangaben fachkundige Personen und
Wartungsbetriebe.

Luftfahrtrecht (Nr. 69)

Was alles gehört zur Grundausrüstung eines
Segelflugzeuges? (Nr. 69) (I: unbedingt
notwendig)

 R Gemäß der im Musterkennblatt angeführten technischen
Bauvorschrift. Besondere Regelung für Nachtsicht-,
Wolken-, Kunst- und Grundschulungsflügen. Siehe ZLLV
Anlage D CS 22

Luftfahrtrecht (Nr. 70)

Wann muss bei Flügen in Österreich ein
Notsender (Crashsender- ELT) an Bord sein? (Nr.
70) (I: unbedingt notwendig)

 R Bei Sichtflügen, die nicht von Beobachtern am Boden
überwacht werden können. ( § 6a LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 71)

Was ist ein Motorsegler? (Nr. 71) (III: nützlich zu
wissen)

 R Motorsegler sind Segelflugzeuge, die auf Grund ihrer
Bauart geeignet sind, auch mittels eines eingebauten
Hilfsmotors, selbständig zu starten, oder Segelflugzeuge
mit Hilfsmotor, die zum Start ein anderes Hilfsmittel
benötigen.

Luftfahrtrecht (Nr. 76)

Wie hoch ist das Mindestalter zur Erlangung des
Segelfliegerscheines? (Nr. 76) (III: nützlich zu
wissen)

 R 16 Jahre

Luftfahrtrecht (Nr. 77)

Was ist zu tun, wenn der Segelfliegerschein
verloren wird? (Nr. 77) (II: dem Verständnis
dienlich)

 R Antrag an den ÖAeC, Sektion FAA auf Ausstellung eines
Duplikates.

Luftfahrtrecht (Nr. 78)

Welche fliegerischen Mindesterfordernisse sind
für die Ausstellung eines Segelfliegerscheines
(Grundberechtigung) vorzuweisen? (Nr. 78) (I:
unbedingt notwendig)

 R Innerhalb der letzten 24 Monate vor Antragstellung
Segelflüge von wenigstens 6 Stunden Dauer. Davon
mindestens 3 Stunden und 30 Starts alleine an Bord. Bei
Startart Hilfsmotorstart ändern sich die Werte auf 8
Stunden, davon mindestens 4 Stunden und 35 Starts
alleine an Bord.



Luftfahrtrecht (Nr. 79)

Welche Startarten können im Rahmen der
Grundberechtigung erworben werden? (Nr. 79) (I:
unbedingt notwendig)

 R Kraftwagen- oder Windenschleppstart;
Motorflugzeugschleppstart; Hilfsmotorstart; Rollstart;
Gummiseilstart

Luftfahrtrecht (Nr. 80)

Welche Startarten können als besondere
Berechtigung erworben werden? (Nr. 80) (I:
unbedingt notwendig)

 R Kraftwagen- oder Windenschleppstart,
Motorflugzeugschleppstart, Hilfsmotorstart, Rollstart,
Gummiseilstart

Luftfahrtrecht (Nr. 81)

Was ist bei Antrag einer Grundberechtigung für
die Erteilung einer Startart nachzuweisen? (Nr. 81)
(I: unbedingt notwendig)

 R Mindestens 10 Landungen je Startart alleine an Bord. (Für
Hilfsmotorstart Nachweis von insgesamt 8 Flugstunden
davon 4 Stunden und 35 Landungen alleine an Bord.)
Theoretische Ausbildung und Zusatzprüfung in Bezug auf
jene Inhalte, wie sie für die jeweilige Startart von
Bedeutung sind.

Luftfahrtrecht (Nr. 82)

Wozu berechtigt die Grundberechtigung für
Segelflieger? (Nr. 82) (I: unbedingt notwendig)

 R Ein- und mehrsitzige Segelflugzeuge einsitzig im Flug zu
führen, in den erteilten Startarten.

Luftfahrtrecht (Nr. 83)

Welche zusätzlichen Erweiterungen zur
Grundberechtigung für Segelflieger können
erworben werden? (Nr. 83) (I: unbedingt
notwendig)

 R Erweiterung der Grundberechtigung für zwei- und
mehrsitzige, zweisitzig geflogene Segelflugzeuge;
besondere Berechtigungen für jene Startarten, die nicht
im Rahmen der Grundberechtigung erworben wurden;
Kunstflugberechtigung für Segelflieger; Wolken- und
Sicht-Nachtflugberechtigung für Segelflieger;
Lehrberechtigung für Segelflieger.

Luftfahrtrecht (Nr. 84)

Was ist bei Antrag auf Erweiterung der
Grundberechtigung für zwei- und mehrsitzige,
zweisitzig geflogene Segelflugzeuge
nachzuweisen? (Nr. 84) (I: unbedingt notwendig)

 R Segelflüge von insgesamt wenigstens 20 Stunden Dauer
innerhalb der letzten 24 Monate. 20 Landungen mit zwei-
oder mehrsitzigen Segelflugzeugen unter Aufsicht eines
Segelfluglehrers innerhalb der letzten 24 Monate.

Luftfahrtrecht (Nr. 85)

Was ist bei Antrag auf besondere Berechtigung
für Startarten, die nicht schon im Rahmen der
Grundberechtigung erworben wurden,
nachzuweisen (außer
Hilfsmotorstartberechtigung)? (Nr. 85) (I:
unbedingt notwendig)

 R 10 Landungen in der jeweiligen Startart innerhalb der
letzten 24 Monate, unter Aufsicht eines Segelfluglehrers
alleine an Bord. Theoretische Ausbildung und
Zusatzprüfung für die jeweilige Startart.

Luftfahrtrecht (Nr. 87)

Was ist zur Verlängerung der Grundberechtigung
für Segelflieger nachzuweisen? (Nr. 87) (I:
unbedingt notwendig)

 R Durchführung von mindestens 30 Landungen innerhalb
der letzten 60 Monate, davon mindestens 5 Landungen
innerhalb der letzten 12 Monate, jede im Schein
eingetragene Startart innerhalb der letzen 60 Monate  -
mindestens 10 Abflüge, davon 3 innerhalb der letzten 12
Monate. (Anmerkung: Flüge müssen im Flugbuch
bestätigt sein).

Luftfahrtrecht (Nr. 88)

Was ist für die Verlängerung der Erweiterung der
Grundberechtigung für zwei- und mehrsitzig,
zweisitzig geflogene Segelflugzeuge  notwendig?
(Nr. 88) (I: unbedingt notwendig)

 R Innerhalb der letzten 60 Monate Segelflüge von
wenigstens 6 Stunden Dauer, mindestens 60 Landungen,
davon mindestens 10 Landungen innerhalb der letzten 12
Monate. (Anmerkung: Flüge müssen im Flugbuch
bestätigt sein).

Luftfahrtrecht (Nr. 89)

Wie können die Voraussetzungen für die
Aufrechterhaltung der Grundberechtigung bzw.
deren Erweiterungen noch erfüllt werden? (Nr. 89)
(I: unbedingt notwendig)

 R Wenn innerhalb der letzten 3 Monate, vor Ablauf der
Gültigkeit, ein einwandfreier Überprüfungsflug von einem
Segelfluglehrer mit entsprechender Lehrberechtigung
durchgeführt und im Flugbuch bestätigt wurde. Für jede
Berechtigung und Startart ist ein Überprüfungsflug
durchzuführen.

Luftfahrtrecht (Nr. 90)

Wie wird die Verlängerung eines
Segelfliegerscheines bzw. dessen Erweiterungen
bestätigt? (Nr. 90) (I: unbedingt notwendig)

 R Durch die Unterschrift im Flugbuch von ÖAeC, Sektion
FAA (Flugsport-allgemeine Luftfahrt-Administration), oder
durch einen verantwortlichen Geschäftsführer einer
Zivilluftfahrerschule für Segelflieger (Ausbildungsleiter).

Luftfahrtrecht (Nr. 91)

Was passiert bei Nichterfüllung der
Voraussetzungen zur Verlängerung der
Grundberechtigung bzw. deren Erweiterungen
und besonderen Berechtigungen (Startart)? (Nr.
91) (I: unbedingt notwendig)

 R Es tritt "Ruhen" der Grundberechtigung bzw. der
entsprechenden Erweiterung bzw. der besonderen
Berechtigungen ein.



Luftfahrtrecht (Nr. 92)

Wie wird eine "ruhende" Grundberechtigung bzw.
deren Erweiterungen und besonderen
Berechtigungen (Startart) erneuert? (Nr. 92) (I:
unbedingt notwendig)

 R Durch mindestens einen Überprüfungstart mit einem
Fluglehrer für jede Berechtigung und Startart.

Luftfahrtrecht (Nr. 93)

Was passiert, wenn die Grundberechtigung bzw.
deren Erweiterungen und besonderen
Berechtigungen (Startart) länger als 3 Jahre
"ruht"? (Nr. 93) (I: unbedingt notwendig)

 R Die jeweilige Berechtigung bzw. Erweiterung ist mittels
einer theoretischen und praktischen Prüfung zu
verlängern.

Luftfahrtrecht (Nr. 94)

Was ist neben der fliegerischen Voraussetzung für
die Verlängerung der Grundberechtigung bzw.
deren Erweiterungen und besonderen
Berechtigungen (Startart) vorzulegen? (Nr. 94) (I:
unbedingt notwendig)

 R Ein gültiges fliegermedizinisches Tauglichkeitszeugnis
(Medical).

Luftfahrtrecht (Nr. 95)

Kann die fliegermedizinische
Tauglichkeitsuntersuchung von jedem Arzt
vorgenommen werden? (Nr. 95) (I: unbedingt
notwendig)

 R Nein, nur durch fliegerärztliche Sachverständige.

Luftfahrtrecht (Nr. 96)

Wie lange gilt ein fliegermedizinisches
Tauglichkeitszeugnis? (Nr. 96) (I: unbedingt
notwendig)

 R 60 Monate bis Vollendung des 30. Lebensjahres, 24
Monate bis Vollendung des 50. Lebensjahres, 12 bzw. 24
Monate ab dem 51. Lebensjahr. (24 Monate, wenn kein
Zweifel am Fortbestehen der Tauglichkeit besteht.)

Luftfahrtrecht (Nr. 98)

Was ist für die Erteilung der beschränkten
Sprechfunkberechtigung vorgeschrieben? (Nr. 98)
(III: nützlich zu wissen)

 R Gültiges Funksprechzeugnis, praktische Ausbildung,
praktische Prüfung (Übungsflug und Prüfflug).

Luftfahrtrecht (Nr. 99)

Wer gilt als „verantwortlicher Pilot“? (Nr. 99) (III:
nützlich zu wissen)

 R Jener Luftfahrer, der das Luftfahrzeug befehligt ( §125
LFG). Als „Verantwortlicher Pilot“ gilt jene Person, die für
die Sicherheit und den Betrieb während der
Betriebsdauer verantwortlich ist. Im Zweifel gilt als
verantwortlicher Pilot, wer das Luftfahrzeug tatsächlich
führt ( §2 LVR).

Luftfahrtrecht (Nr. 100)

Wem gegenüber haftet der verantwortliche Pilot
im Schadensfall? (Nr. 100) (I: unbedingt
notwendig)

 R Gegenüber Geschädigten.

Luftfahrtrecht (Nr. 101)

Muss für ein Luftfahrzeug eine gültige
Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein? (Nr.
101) (I: unbedingt notwendig)

 R Ja, (BGBl. I Nr. 105/1999)

Luftfahrtrecht (Nr. 102)

Was ist der Such- und Rettungsdienst (SAR -
Search and Rescue)? (Nr. 102) (III: nützlich zu
wissen)

 R Der SAR-Dienst für Luftfahrzeuge hat in erster Linie die
Aufgabe, in Not befindliche Flugzeuge zu suchen und die
Rettung der Insassen zu veranlassen.

Luftfahrtrecht (Nr. 103)

Wie ist der Such- und Rettungsdienst erreichbar?
(Nr. 103) (I: unbedingt notwendig)

 R Per Telefon in der Austro Control GesmbH, außerhalb der
Dienstzeiten der Austro Control GesmbH über ATC Wien.

Luftfahrtrecht (Nr. 104)

Du hörst über Funk das Wort "Mayday" drei Mal
ausgesprochen. Was bedeutet dies? (Nr. 104) (II:
dem Verständnis dienlich)

 R Flugnotfall



Luftfahrtrecht (Nr. 105)

Besteht nach einem Flugunfall Meldepflicht an die
Austro Control GesmbH? (Nr. 105) (I: unbedingt
notwendig)

 R Ja, ( §136 LFG)

Luftfahrtrecht (Nr. 106)

Wer ist u.a. verpflichtet, Unfälle oder Störungen in
der Zivilluftfahrt der Austro Control GesmbH
anzuzeigen? (Nr. 106) (I: unbedingt notwendig)

 R Verantwortliche Piloten, Halter von Zivilluftfahrzeugen,
Zivilflugplatzhalter, Betriebsleiter, Organe des
öffentlichen Sicherheitsdienstes, siehe auch §136 LFG (1)
Punkt 1-9.

Luftfahrtrecht (Nr. 107)

Wie weit darf man sich einem anderen
Segelflugzeug im Fluge nähern? (Nr. 107) (I:
unbedingt notwendig)

 R So weit, dass keine Zusammenstoßgefahr besteht, ( §11
LVR).

Luftfahrtrecht (Nr. 108)

Hat ein Pilot, dem Vorrang zusteht, seine Richtung
und Geschwindigkeit unverändert beizubehalten?
(Nr. 108) (I: unbedingt notwendig)

 R Ja, ( §12 LVR). Anm: Hiedurch wird er jedoch nicht von
der Verpflichtung befreit, alle Vorkehrungen zur
Verhütung eines Zusammenstoßes zu treffen.

Luftfahrtrecht (Nr. 109)

Wer hat Vorrang, wenn sich zwei Segelflugzeuge
mit kreuzenden Kursen einander nähern? (Nr. 109)
(I: unbedingt notwendig)

 R Der von rechts kommende Pilot hat Vorrang, ( §14 LVR).
Anm: Hiedurch wird er jedoch nicht von der Verpflichtung
befreit, alle Vorkehrungen zur Verhütung eines
Zusammenstoßes zu treffen.

Luftfahrtrecht (Nr. 110)

Welcher Pilot hat bei entgegengesetzten Kursen
nach rechts auszuweichen? (Nr. 110) (I: unbedingt
notwendig)

 R Beide, ( §13 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 111)

Gegenüber welchen Luftfahrzeugen hat ein
Segelflugzeug Vorrang? (Nr. 111) (I: unbedingt
notwendig)

 R Motorflugzeugen, Luftschiffen, ( §14 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 113)

Welchen Luftfahrzeugen muss ein Segelflugzeug
ausweichen? (Nr. 113) (I: unbedingt notwendig)

 R Freiballonen, Paragleitern, Hängegleitern, ( §14 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 114)

Wer hat beim Überholen Vorrang? (Nr. 114) (I:
unbedingt notwendig)

 R Der Pilot, dessen Luftfahrzeug überholt wird. ( §15 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 115)

Auf welcher Seite muss überholt werden? (Nr.
115) (I: unbedingt notwendig)

 R Auf der rechten Seite des zu überholenden
Luftfahrzeuges. ( §15 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 116)

Wann spricht man von Überholen? (Nr. 116) (II:
dem Verständnis dienlich)

 R Wenn sich die Kurse der beiden Luftfahrzeuge um
weniger als 70° von einander unterscheiden. Ein
Kursunterschied von mehr als 70° gilt als kreuzend.

Luftfahrtrecht (Nr. 117)

Zwei Segelflugzeuge fliegen zur Landung an.
Welches Luftfahrzeug hat Vorrang? (Nr. 117) (I:
unbedingt notwendig)

 R Das tiefer fliegende Segelflugzeug. ( §16 LVR)



Luftfahrtrecht (Nr. 118)

Ein Motorflugzeug und ein Segelflugzeug fliegen
zur Landung an. Welches Luftfahrzeug hat
Vorrang? (Nr. 118) (I: unbedingt notwendig)

 R Das Segelflugzeug.

Luftfahrtrecht (Nr. 119)

Haben landende Luftfahrzeuge gegenüber
rollenden Luftfahrzeugen Vorrang? (Nr. 119) (I:
unbedingt notwendig)

 R Ja. ( §16 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 120)

Wie lauten die gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestflughöhen? (Nr. 120) (I: unbedingt
notwendig)

 R Über dicht besiedeltem Gebiet mindestens 300 m über
dem höchsten Hindernis von dem das Luftfahrzeug
weniger als 600 m entfernt ist. Sonst 150 m über Grund (
§7 LVR), Sonderregelungen bei Menschenansammlungen,
Industrieanlagen hoher Gefahrenklasse, den meisten
Landeshauptstädten (W, G, L, K, S, I).

Luftfahrtrecht (Nr. 121)

Wann dürfen die Mindestflughöhen unterschritten
werden? (Nr. 121) (I: unbedingt notwendig)

 R Zum Zwecke des Abfluges und der Landung; in Notfällen;
bei Hangsegelflügen. ( § 7 und § 52 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 122)

Unter welchen Bedingungen darf bei
Hangsegelflügen die Mindestflughöhe von 150 m
über Grund unterschritten werden? (Nr. 122) (I:
unbedingt notwendig)

 R Wenn weder Luftfahrzeuge oder deren Insassen, noch
Personen oder Sachen auf der Erde gefährdet werden. ( §
52 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 123)

Welche Ausweichregel gilt, wenn sich zwei
Segelflugzeuge am Hang mit entgegengesetzten
Kursen nähern? (Nr. 123) (I: unbedingt notwendig)

 R Der Pilot, der den Hang zur Rechten hat, hat Vorrang.
Jener Pilot, der den Hang zur Linken hat, muss seine
Flugrichtung nach rechts ändern. ( §53 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 124)

Du hast die Absicht in einen thermischen Aufwind
einzukreisen, in dem bereits ein anderes
Segelflugzeug kreist. In welche Richtung musst
Du einkreisen? (Nr. 124) (I: unbedingt notwendig)

 R In dieselbe Richtung wie jenes andere Segelflugzeug; das
erste Segelflugzeug im Aufwind bestimmt immer die
Kreisrichtung. ( §53 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 125)

Du verlierst während des Kreisens in einem
thermischen Aufwind die Kenntnis der Position
eines anderen Segelflugzeuges. Was musst Du
sofort tun? (Nr. 125) (I: unbedingt notwendig)

 R Das Aufwindgebiet sofort und ohne plötzliche
Richtungsänderung verlassen. ( §53 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 126)

In welche Richtung sind Kurven nach dem Start
und vor der Landung, wenn nicht anders
vorgeschrieben, durchzuführen? (Nr. 126) (I:
unbedingt notwendig)

 R Nach links.

Luftfahrtrecht (Nr. 127)

Zu welchen Zeiten dürfen Segelflüge durchgeführt
werden? (Nr. 127) (I: unbedingt notwendig)

 R Von BCMT (Begin of Civil Morning Twilight - Beginn der
bürgerlichen Morgendämmerung) bis ECET (End of Civil
Evening Twilight - Ende der bürgerlichen
Abenddämmerung).

Luftfahrtrecht (Nr. 128)

Unter welchen Bedingungen dürfen
Nacht-Sichtflüge mit Segelflugzeugen
durchgeführt werden? (Nr. 128) (III: nützlich zu
wissen)

 R Zugelassenes Segelflugzeug und berechtigter Pilot. Nur
im Flugplatzverkehr. Mit Zustimmung der in Betracht
kommenden Flugverkehrskontrollstelle.
Sichtflugbedingungen für überwachte Lufträume.
Vorhandene Erdsicht. ( §54 LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 129)

Unter welchen Bedingungen darf in Wolken
eingeflogen werden? (Nr. 129) (II: dem
Verständnis dienlich)

 R Zugelassenes Segelflugzeug und berechtigter Pilot. Wenn
alle Insassen einen Fallschirm angelegt haben. Nur in
Cumulus- oder Cumulonimbuswolken. Nur innerhalb des
Sichtbereiches des für den Segelflugbetrieb
Verantwortlichen, bei bestehender 
Sprechfunkverbindung. Wenn keine
Zusammenstoßgefahr besteht, wenn sich kein anderes
Segelflugzeug in der Wolke befindet. Nur außerhalb
überwachter Lufträume. ( §55 LVR)



Luftfahrtrecht (Nr. 130)

Bis auf welche Höhe dürfen Segelflüge
durchgeführt werden? (Nr. 130) (I: unbedingt
notwendig)

 R Ohne bestehende Sprechfunkverbindung und erfolgter
Freigabe bis maximal Flugfläche 125. Mit bestehender
Sprechfunkverbindung entsprechend der Freigabe.

Luftfahrtrecht (Nr. 131)

Was sind Höhensegelfluggebiete? (Nr. 131) (II:
dem Verständnis dienlich)

 R Teile des betreffenden Kontrollbezirkes, in dem
Höhensegelflüge über FL 195 ausgeführt werden können,
sofern die zuständige Bezirkskontrollstelle zustimmt und
jeweils 30 Minuten vor dem ersten Abflug informiert
wurde. Die Höhensegelfluggebiete sind nach unten durch
die FL 195, und nach oben durch die FL 250 begrenzt. In
Österreich gibt es drei Höhensegelfluggebiete: -
Tirol-Nord FL125 bzw. 14.500ft, - Tirol-Ost,
-Vorarlberg-Süd. ( § 56 und Anhang D LVR)

Luftfahrtrecht (Nr. 132)

Du beobachtest vor Deinem Flugzeug ein
militärisches Luftfahrzeug, das wechselweise die
Querruder betätigt und eine flache
Horizontalkurve ausführt. Was bedeutet dieses
Signal? (Nr. 132) (II: dem Verständnis dienlich)

 R Sie sind abgefangen. Folgen Sie mir!

Luftfahrtrecht (Nr. 133)

Du beobachtest vor Deinem Flugzeug ein
militärisches Luftfahrzeug, das plötzlich den Kurs
um 90° oder mehr ändert und hochzieht? Was
bedeutet dieses Signal? (Nr. 133) (II: dem
Verständnis dienlich)

 R Sie können weiterfliegen!

Luftfahrtrecht (Nr. 134)

Das Abwerfen von festen, flüssigen oder
gasförmigen Gegenständen ist verboten. Gibt es
Ausnahmen? (Nr. 134) (II: dem Verständnis
dienlich)

 R Ja, im Zuge eines Rettungs- oder Katastropheneinsatzes,
und aus zwingenden betrieblichen Gründen. Oder auf
Antrag an den zuständigen Landeshauptmann. ( § 133
LFG)

Luftfahrtrecht (Nr. 135)

Welche Bedeutung haben folgende optische
Signale zwischen Boden und Luftfahrzeug? Rotes
Dauersignal für fliegendes LFZ. (Nr. 135) (III:
nützlich zu wissen)

 R Platzrunde fortsetzen, anderes LFZ hat Vorrang.

Luftfahrtrecht (Nr. 136)

Welche Bedeutung haben folgende optische
Signale zwischen Boden und Luftfahrzeug? Rotes
Blinksignal für fliegendes LFZ. (Nr. 136) (III:
nützlich zu wissen)

 R Nicht landen, Flugplatz ist unbenutzbar.

Luftfahrtrecht (Nr. 137)

Welche Bedeutung haben folgende optische
Signale zwischen Boden und Luftfahrzeug? Rotes
Dauersignal für rollendes LFZ. (Nr. 137) (III:
nützlich zu wissen)

 R Halt.

Luftfahrtrecht (Nr. 138)

Welche Bedeutung haben folgende optische
Signale zwischen Boden und Luftfahrzeug? Rotes
Blinksignal für rollendes LFZ (Nr. 138) (III: nützlich
zu wissen)

 R Benutzte Landefläche freimachen.

Luftfahrtrecht (Nr. 139)

Welche Bedeutung haben folgende optische
Signale zwischen Boden und Luftfahrzeug?
Grünes Dauersignal für fliegendes LFZ. (Nr. 139)
(III: nützlich zu wissen)

 R Landung frei.

Luftfahrtrecht (Nr. 140)

Welche Bedeutung haben folgende optische
Signale zwischen Boden und Luftfahrzeug?
Grünes Dauersignal für rollendes LFZ. (Nr. 140)
(III: nützlich zu wissen)

 R Start frei.

Luftfahrtrecht (Nr. 141)

Welche Bedeutung haben folgende optische
Signale zwischen Boden und Luftfahrzeug?
Grünes Blinksignal für fliegendes LFZ. (Nr. 141)
(III: nützlich zu wissen)

 R Zwecks Landung zurückkehren oder Landeanflug
fortsetzen (Freigabe zum Landen und Rollen abwarten).



Luftfahrtrecht (Nr. 142)

Welche Bedeutung haben folgende optische
Signale zwischen Boden und Luftfahrzeug?
Grünes Blinksignal für rollendes LFZ. (Nr. 142) (III:
nützlich zu wissen)

 R Rollen frei.

Luftfahrtrecht (Nr. 143)

Welche Bedeutung haben folgende optische
Signale zwischen Boden und Luftfahrzeug?
Weißes Blinksignal für fliegendes LFZ. (Nr. 143)
(III: nützlich zu wissen)

 R Auf diesem Flugplatz landen und zum Vorfeld rollen
(Freigabe zum Landen und Rollen abwarten).

Luftfahrtrecht (Nr. 144)

Welche Bedeutung haben folgende optische
Signale zwischen Boden und Luftfahrzeug?
Weißes Blinksignal für rollendes LFZ. (Nr. 144) (III:
nützlich zu wissen)

 R Zum Ausgangspunkt auf dem Flugplatz zurückkehren.

Luftfahrtrecht (Nr. 145)

Welche Bedeutung haben folgende optische
Signale zwischen Boden und Luftfahrzeug? Roter
Feuerwerkskörper. (Nr. 145) (III: nützlich zu
wissen)

 R Ungeachtet aller früheren Anweisungen und Freigaben
zur Zeit nicht landen.

Luftfahrtrecht (Nr. 146)

Was bedeutet eine Folge von Leuchtgeschoßen,
die in Abständen von 10 sec. abgefeuert werden,
und von denen sich jedes in rote und grüne
Lichter zerlegt? (Nr. 146) (III: nützlich zu wissen)

 R Das LFZ befindet sich in einem Gefahrengebiet, oder
unbefugt in einem Gebiet mit Flugbeschränkungen.

Luftfahrtrecht (Nr. 147)

Welche der festgelegten optischen Notzeichen
zwischen Boden und Luftfahrzeug bedeuten:
"Brauchen Hilfe"? (Nr. 147) (III: nützlich zu wissen)

 R V

Luftfahrtrecht (Nr. 148)

Welche der festgelegten optischen Notzeichen
zwischen Boden und Luftfahrzeug bedeuten:
"Brauchen ärztliche Hilfe"? (Nr. 148) (III: nützlich
zu wissen)

 R X

Luftfahrtrecht (Nr. 149)

Welche der festgelegten optischen Notzeichen
zwischen Boden und Luftfahrzeug bedeuten: "Ja
"? (Nr. 149) (III: nützlich zu wissen)

 R Y

Luftfahrtrecht (Nr. 150)

Welche der festgelegten optischen Notzeichen
zwischen Boden und Luftfahrzeug bedeuten:
"Nein"? (Nr. 150) (III: nützlich zu wissen)

 R N

Luftfahrtrecht (Nr. 151)

Welche der festgelegten optischen Notzeichen
zwischen Boden und Luftfahrzeug bedeuten:
"Begeben uns in diese Richtung"? (Nr. 151) (III:
nützlich zu wissen)

 R ------>

Luftfahrtrecht (Nr. 152)

Welches Bodenzeichen gibt auf einem Flugplatz
die Landerichtung an? (Nr. 152) (I: unbedingt
notwendig)

 R Das Lande-T. ( §47 ZFV)

Luftfahrtrecht (Nr. 153)

Welche Bedeutung hat nachfolgendes
Bodenzeichen? (Nr. 153) (I: unbedingt notwendig)

 R Landeverbot



Luftfahrtrecht (Nr. 154)

Welche Bedeutung hat nachfolgendes
Bodenzeichen? (Nr. 154) (I: unbedingt notwendig)

 R Gefahrenzeichen

Luftfahrtrecht (Nr. 155)

Welche Bedeutung hat nachfolgendes
Bodenzeichen? (Nr. 155) (I: unbedingt notwendig)

 R Meldestelle für Flugsicherheitsdienst

Luftfahrtrecht (Nr. 156)

Welche Bedeutung hat nachfolgendes
Bodenzeichen? (Nr. 156) (I: unbedingt notwendig)

 R Lande-T

Luftfahrtrecht (Nr. 157)

Welche Bedeutung hat nachfolgendes
Bodenzeichen? (Nr. 157) (I: unbedingt notwendig)

 R Sperrkreuz (z.B. ein Teil einer Piste oder Rollweg)

Luftfahrtrecht (Nr. 158)

Welche Bedeutung hat nachfolgendes
Bodenzeichen? (Nr. 158) (I: unbedingt notwendig)

 R Segelflugbetrieb

Luftfahrtrecht (Nr. 25)

Ist eine Seilrissübung mit einer Minute Flugdauer
zur Gesamtflugzeit im Flugbuch anzurechnen?
(Nr. 25) (II: dem Verständnis dienlich)

 R Nein, es zählen nur Flüge von wenigstens zwei Minuten
Dauer. (Anmerkung: Jeder Flug muss eingetragen
werden)

Luftfahrtrecht (Nr. 33)

Ist der Außenabflug eines Motorseglers, der
wegen Treibstoffmangels zu einer Notlandung
gezwungen wurde, an eine Bewilligung
gebunden? (Nr. 33) (III: nützlich zu wissen)

 R Ja, Bewilligung durch die Austro Control GesmbH.

Luftfahrtrecht (Nr. 72)

Welche Eigenschaften muss ein Motorsegler u.a.
aufweisen? (Nr. 72) (III: nützlich zu wissen)

 R Außenlandungen müssen ohne Gefährdung der Insassen
und des Luftfahrzeuges möglich sein.

Luftfahrtrecht (Nr. 73)

Welche Eigenschaften muss ein Motorsegler u.a.
aufweisen? (Nr. 73) (III: nützlich zu wissen)

 R Das höchstzulässige Abfluggewicht darf 850 kp nicht 
überschreiten.

Luftfahrtrecht (Nr. 74)

Welche Eigenschaften muss ein Motorsegler u.a.
aufweisen? (Nr. 74) (III: nützlich zu wissen)

 R Bei selbststartenden Motorseglern darf die Startstrecke
über ein 15 m Hindernis 600 m nicht überschreiten.

Luftfahrtrecht (Nr. 75)

Welche Eigenschaften muss ein Motorsegler u.a.
aufweisen? (Nr. 75) (III: nützlich zu wissen)

 R Der Motorsegler muss bei höchstzulässigem
Abfluggewicht im Landeanflug (Klappen ausgefahren,
Triebwerk abgestellt) noch bei 75 km/h voll steuerbar
sein.

Luftfahrtrecht (Nr. 86)

Was ist für eine Erweiterung der
Grundberechtigung für die
Hilfsmotorstartberechtigung vor Antragstellung
nachzuweisen? (Nr. 86) (I: unbedingt notwendig)

 R Segelflüge von insgesamt wenigstens 8 Stunden Dauer
innerhalb der letzten 24 Monate, davon mindestens 4
Flugstunden und mindestens 35 einwandfreie Landungen
alleine an Bord von Motorsegler.



Luftfahrtrecht (Nr. 97)

Wofür darfst Du die Hilfsmotorstartberechtigung
verwenden? (Nr. 97) (I: unbedingt notwendig)

 R Zum Starten und Anschluss an Aufwindgebiete zu finden,
Außenlandungen zu verhindern, aus Sicherheitsgründen
gegebenenfalls Landungen auch mit auf Leerlaufdrehzahl
laufendem Motor durchzuführen.

Luftfahrtrecht (Nr. 112)

Welchen Luftfahrzeugen muss ein Motorsegler mit
laufendem Motor ausweichen? (Nr. 112) (I:
unbedingt notwendig)

 R Luftschiffen, Segelflugzeugen, Paragleitern,
Hängegleitern, Freiballonen, (§ 14 LVR)


